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Investitionsbeihilfe Art. 18 DL 91/2014 

Wie bereits in unserem letzten Rundschreiben mitgeteilt, hat die Regierung letzthin ein Gesetzesdekret 

zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erlassen, das im Art. 18 eine neue Investitionsbeihilfe 

vorsieht. 

 

Was ist begünstigt? 

Begünstigt sind Investitionen in bestimmte Produktionsmaschinen, Anlagen, Werkzeuge und Geräte, 

die in der Ateco-Tabelle Gruppe 28 enthalten sind. Wir legen dafür eine Aufstellung bei, die aus der 

Südtiroler Wirtschaftszeitung SWZ entnommen ist. Die jeweiligen Anschaffungskosten müssen mehr 

als 10.000 Euro betragen. 

 

Wann muss die Investition erfolgen? 

Um in den Genuss der Steuergutschrift zu kommen, müssen die Neuinvestitionen in den Zeitraum 

25. Juni 2014 – 30. Juni 2015 fallen. Für die zeitliche Zurechnung der Investitionen zählt die 

Übergabe. Auch die vor dem 25. Juni 2014 durchgeführten Bestellungen sind begünstigt, wenn die  

Übergabe des Anlagegutes nach diesem Datum erfolgt ist.  

 

Wie hoch ist die Förderung? 

Der Steuerbonus beträgt 15 Prozent. Die Berechnung erfolgt mit Bezug auf den Unterschiedsbetrag 

zwischen den Neuinvestitionen im Zeitraum 25. Juni 2014 – 30. Juni 2015 und dem Durchschnitt der 

gleichen Investitionen in den fünf Vorjahren, wobei die Steuerperiode mit den höchsten Investitionen 

ausgeklammert werden kann. 

 

Wann kann das Steuerguthaben verrechnet werden? 

Die als Steuergutschrift von 15 Prozent gewährte Beihilfe erfolgt durch eine Verrechnung im 

Zahlungsvordruck F24 mit geschuldeten Steuern in gleichen Teilen in drei Jahren ab dem zweiten 

Folgejahr nach der Investition Konkret heißt das, dass das Steuerguthaben für die Investitionen im 

Jahr 2014 erst ab Jänner 2016 verrechnet werden darf. 

 

Für jede Frage können Sie sich gerne melden! 
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Die neue Renzi-Verordnung (1) – Maßnahmenpaket  
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Neue Investitionsbeihilfen
Die neue Investitionsbeihilfe wird durch eine Steuergutschrift in Höhe von 15 Prozent gewährt. 
Zeitlich kann diese aber erst ab dem zweiten Folgejahr nach Realisierung und aufgeteilt auf 
drei Jahre beansprucht werden. Es zählt der Fünfjahresdurchschnitt.

Rom – Die Regierung hat vergangenen 
Dienstag die bereits am 13. Juni als 
Entwurf diskutierte Eilverordnung 
mit Maßnahmen zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit in endgültiger 
Fassung erlassen und im Staatlichen 
Amtsblatt veröffentlicht (DL Nr. 91 
vom 24. Juni 2014; in Kraft seit 25. 
Juni 2014). Das in 35 Artikel geglie-
derte Paket enthält Maßnahmen für 
die Landwirtschaft, Maßnahmen für 
den Umweltschutz und die diesbezüg-
liche Umsetzung von EU-Vorschriften 
sowie Maßnahmen für die Unterneh-
men. Die Maßnahmen für die Unter-
nehmen betreffen unter anderem In-
vestitionsbeihilfen, Tariferleichterung 
für Strom und Fotovoltaik, Exportför-
derung sowie Erleichterungen im Ge-
sellschaftsrecht und im Rechnungs-
wesen.

Nachfolgend befassen wir uns mit 
den steuerlichen Neuerungen (Art. 
18 und 19). Die Neuerungen im Ge-
sellschaftsrecht werden in einem ge-
trennten Beitrag behandelt.

Die neue Investitionsbeihilfe ist den 
Tremonti-Beihilfen nachempfunden, 
wobei der sachliche Anwendungsbe-
reich jenem der „Tremonti-ter-Bei-
hilfe“ aus dem Jahr 2009 entspricht: 

Begünstigt sind be-
stimmte Produkti-
onsmaschinen, An-
lagen, Werkzeuge 
und Geräte, die 

in der Ateco-Tabelle (Gruppe 28) ge-
nannt sind. Die Beihilfe (Art. 18 der 
Verordnung) wird diesmal als Steu-
ergutschrift gewährt; dies im Unter-
schied zu den früheren Beihilfen, die 
von der Steuergrundlage abgezogen 
worden sind.

Die Berechnung – Der Steuerbonus 
beträgt 15 Prozent; er betrifft die Neu-
investitionen von Maschinen und Ge-
räten, die im Zeitraum 25. Juni 2014 –  
30. Juni 2015 erworben werden. Die 
Berechnung erfolgt mit Bezug auf den 
Unterschiedsbetrag zwischen den Neu-
investitionen in diesem Zeitraum und 
dem Durchschnitt der gleichen Inves-
titionen in den fünf Vorjahren, wo-
bei die Steuerperiode mit den höchs-
ten Investitionen ausgeklammert wer-
den kann.

Für die Investitionen im zweiten Se-
mester 2014 hat man demnach auf 
die entsprechenden Neuinvestitionen 
in den Jahren 2009–2013 abzustellen, 
für die Investitionen im ersten Semes-
ter 2015 auf die Neuinvestitionen der 
Jahre 2010–2014. Begünstigt ist nur 
die Erhöhung gegenüber dem Durch-
schnitt der Vorjahre; von diesem Er-
höhungsbetrag werden die 15 Prozent 
berechnet.

Die Unternehmen, die noch nicht 
seit fünf Jahren bestehen, haben die 
Durchschnittsberechnung entspre-
chend auf die Jahre des Bestehens 

anzupassen, wo-
bei wiederum das 
Jahr mit den höchs-
ten Anschaffun-
gen ausgeschlos-

sen werden kann. Für die nach dem 
25. Juni 2014 gegründeten Unterneh-
men sind die gesamten Neuinvestiti-
onen der begünstigten Gegenstände 
gefördert.

Sachlicher Geltungsbereich – Be-
günstigt sind nur die Maschinen, Ge-
räte und Anlagen, die in der Ateco-
Tabelle, Abschnitt 28 angeführt sind 
(vgl. die beistehende Tabelle). Die je-
weiligen Anschaffungskosten müssen 
jedenfalls mehr als 10.000 Euro betra-
gen. Ausgeschlossen sind die imma-
teriellen Vermögensgegenstände und 
die Immobilien. 

Für die Abgrenzung dieser Gegen-
stände kann man sich auf die Hinweise 
im Rundschreiben über die Tremonti-
ter-Beihilfe stützen (Rundschr. Nr. 44/E 
vom 27. Oktober 2009). Man nennt 
hier unter anderem auch Maschinen 
und Geräte, die in größere (nicht be-
günstigte) Anlagen installiert werden 
sowie nicht in der Tabelle angeführ-

te Geräte (z.B. Computer), die einen 
wesentlichen Bestandteil von begüns-
tigten Anlagen darstellen. Man muss 
sich hier, wie erwähnt, nochmals die 
amtlichen Erläuterungen, die Verwal-
tungspraxis und die Hinweise aus der 
Doktrin aus dem Jahr 2009 in Erinne-
rung rufen.

Für die zeitliche Zurechnung der 
Anschaffungen zählt grundsätzlich 
die Übergabe. Auch die vor dem 25. 
Juni 2014 durchgeführten Bestellun-
gen sind begünstigt, wenn die Zustel-
lung bzw. Übergabe nach diesem Da-
tum erfolgt ist. Bei Maschinen und An-
lagen, die installiert werden müssen 
oder für die ein Probelauf vorgesehen 
ist, hat man auf die Übergabe bzw. die 
Abnahme abzustellen. Ähnliche Re-
geln gelten auch bei Werkverträgen, 
bei denen auch die vor dem 25. Juni 
ausgeführten Leistungen berücksich-
tigt werden können, wenn nicht eine 
Teilabnahme vorgesehen war.

Die Verrechnung – Die als Steu-
ergutschrift von 15 Prozent gewährte 
Beihilfe ist etwas höher als die frühe-
re Tremonti-Beihilfe, die bei Kapital-
gesellschaften einer Gutschrift von ca. 
13,75 Prozent entsprach (oder umge-
kehrt, die neue Gutschrift entspricht 
einer Tremonti-Bilhilfe bzw. einem 

Abzug von der Be-
messungsgrund-
lage in Höhe von 
54,5 Prozent). Die 
Gewährung erfolgt 

durch Verrechnung im Zahlungsvor-
druck F24 mit geschuldeten Steuern 
(Quellensteuern, MwSt, Einkommen-
steuern) und Sozialabgaben, allerdings 
beträchtlich zeitlich versetzt. Die Gut-
schrift ist in gleichen Teilen auf drei 
Jahre aufzuteilen; sie kann erstmals 
im zweiten Folgejahr nach der An-
schaffung beansprucht werden. In 
der Praxis: Der Bonus für die Investi-
tionen im zweiten Semester 2014 kön-
nen erst ab Jänner 2016 und in den bei-
den Folgejahren verrechnet werden.

Der einzige Vorteil der Gutschrift 
ist der Umstand, dass diese auch bei 
Steuerverlusten sofort verwendet wer-
den kann (aber hier erst nach zwei Jah-
ren). Die Gegenstände dürfen für eine 
Sperrfrist von zwei Jahren nicht ver-
äußert oder für unternehmensfrem-
de Zwecke verwendet werden, andern-
falls ist die Beihilfe zu erstatten.

Zusammenfassend: Die neue Beihil-
fe betrifft nur bestimmte neue Anla-
gen, Maschinen und Geräte. Es zählt 
die Erhöhung gegenüber dem Fünf-
Jahresdurchschnitt. Die Beihilfe wird 
in Form einer Steuergutschrift von 15 
Prozent gewährt, die aber zeitlich ver-
setzt in drei Jahresraten erst ab 2016 
beansprucht werden kann. 

Die zeitlich aufgeschobene Reali-
sierung des Steuervorteils dürfte ei-
nen großen Hemmschuh für die Er-
leichterung darstellen. Der Investiti-
onsanreiz dürfte daher angesichts der 
Wirtschaftskrise diesmal eher beschei-
den ausfallen.

Die Bestimmungen über die Eigen-
kapitalförderung ACE (Art. 1 DL Nr. 
201/2011) enthält zwei Begünstigun-
gen: Die erste betrifft die Unterneh-
men, die sich an der Börse notieren las-

sen und für welche 
die Erhöhung im 
Reinvermögen ge-
genüber dem Vor-
jahr um 40 Prozent 

erhöht wird; die zweite betrifft die un-
genutzten Überhänge aus der Eigenka-
pitalerhöhung, wenn diese aufgrund 
von Verlusten oder geringer Bemes-
sungsgrundlage auf die Folgejahre vor-
getragen werden muss.

Im Einzelnen: Der Bonus aus der Ei-
genkapitalförderung kann bekannt-
lich von der Steuergrundlage abge-
zogen werden. Ist der Bonus jedoch 
höher als die Streuergrundlage, kann 
dieser auf die Folgejahre vorgetragen 
werden. Nun wird als Alternative vor-
gesehen, den überschüssigen Bonus in 
eine Steuergutschrift für Zwecke der 
Wertschöpfungssteuer Irap umzuwan-
deln, der in gleichen Teilen auf fünf 
Jahre aufgeteilt und für die Entrich-
tung der Irap verwendet wird.

Beispiel: Die Erhöhung im Reinver-
mögen gegenüber dem Vorjahr beträgt 
2 Mio. Euro und der Steuerbonus folg-
lich 80.000 Euro (4% von 2 Mio). Bei 
einem Steuergewinn von 70.000 be-
trägt der Überschuss 10.000. Dieser 
kann auf die Folgejahre vorgetragen 
werden. Die neue Möglichkeit: Der 
überschüssige Bonus wird anhand des 
geltenden Steuersatzes (Ires 27,5 Pro-
zent) in Steuergutschrift umgerechnet 
(hier 2.750). Diese Gutschrift kann auf 
fünf Jahre aufgeteilt (jeweils 550) und 
durch Verrechnung von der geschul-
deten Irap abgezogen werden. (wg)

•  Info Die begünstigten Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Geräte

Ateco 
2007
Kode

Beschreibung
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt)

28.11.11 Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge)

28.11.12 Herstellung von Kolben, Kolbenringen und Vergasern und dergleichen sowie Ein- und Auslassventilen für Kolben-
verbrennungsmotoren

28.11.2 Herstellung von Turbinen und Turbinengeneratoren (inklusive Teile und Zubhör)

28.12.0 Herstellung von hydraulischer Ausrüstung

28.13.0 Herstellung von Pumpen und Kompressoren (ohne hydraulische Ausrüstung)

28.14.0 Herstellung von Armaturen (ohne Ventile für Ölhydraulik und Pneumatik)

28.15.0 Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen

28.15.1 Herstellung von Antriebselementen

28.15.2 Herstellung von Kugellagern 

28.21.1 Herstellung von Öfen und Brennern

28.21.2 Herstellung von Heizungsanlagen 

28.21.21 Herstellung von Heizungskesseln

28.21.29 Herstellung von anderen Heizungssystemen

28.22.0 Herstellung von Hebewerkzeugen und Fördermitteln

28.22.01 Herstellung von Aufzügen, Lastaufzügen und Fahrtreppen

28.22.02 Herstellung von Kränen, Seilwinden, Hubwagen, fahrbaren Hubvorrichtungen, mechanischen Greifern

28.22.03 Herstellung von Schubkarren u.Ä.

28.22.09 Hersellung von anderen Maschinen und Geräten für Hebe-, Förder- und Bewegungstätigkeiten

28.23.0 Herstellung von Büromaschinen und -ausrüstung (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte)

28.23.01 Herstellung von Tonerpatronen für Büromaschinen

28.24.0 Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb

28.25.0 Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen (nicht für den Haushalt)

28.25.00 Herstellung von Klimaanlagen für den Hausgebrauch

28.29.0 Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a.n.g.

28.29.1 Herstellung von Waagen und automatischen Geräten für Verkauf und Vertrieb (einschließlich Zubehör)

28.29.2 Herstellung von Anlagen und Geräten für die Chemieindustrie und für Erdölraffinerien (einschließlich Teile und Zu-
behör)

28.29.3 Herstellung von Maschinen zum Füllen, Verschließen und Verpacken (einschließlich Teile und Zubehör)

28.29.9 Herstellung von Maschinen für den allgemeinen Gebrauch und andere mechanische Geräte a.n.g.

28.29.91 Herstellung von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten und Gas nicht für den Haushalt

28.29.92 Herstellung von Reinigungsmaschinen (einschließlich Geschirrspüler) nicht für den Haushalt

28.29.93 Herstellung von Wasserwaagen, Bandmaßen u.ä. mechansichen Präzisionswerkzeugen und Handwerkzeugen (oh-
ne optische)

28.29.99 Herstellung von anderen Maschinen unspezifischer Verwendung a.n.g.

28.30.0 Herstellung von  land- und forstwirtschaftlichen Maschinen

28.30.1 Herstellung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen (Traktoren)

28.30.9 Herstellung von sonstigen land- und fortwirtschaftlichen Maschinen und für die Tierzucht

28.41.0 Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung (einschließlich Teile und Zubehör)

28.49.0 Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen

28.49.01 Herstellung von Maschinen zum Elektroplattieren (Galvanotechnik)

28.49.09 Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen (einschließlich Teile und Zubehör) a.n.g.

28.91.0 Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung (einschließlich Teile und Zubehör)

28.92.0 Herstellung von Maschinen für Bergwerk, Gruben und Baustellen

28.92.01 Herstellung von Kippern für den Einsatz im Bergwerk, in Gruben und auf Baustellen

28.92.09 Herstellung von sosntigen Machinen für Bergwerk, Grunben und Baustellen

28.93.0 Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung (einschließ-
lich Teile und Zubehör)

28.94.0 Herstellung von Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe

28.94.1 Herstellung von Maschinen für  die Herstellung und Behandlung von Textilien, von Nähmaschinen und Strickma-
schinen (einschließlich Teile und Zubehör)

28.94.2 Herstellung von Maschinen und Geräten für das Ledergewerbe und für Schuhe (einschließlich Teile und Zubehör)

28.94.3 Herstellung von Maschinen und Anlagen für Wäschereien (einschließlich Teile und Zubehör)

28.95.0 Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung

28.96.0 Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung  von Kunststoffen und Kautschuk

28.99.0 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g.

28.99.1 Herstellung von Druckerei- und Buchbindereimaschinen

28.99.2 Herstellung von Industrierobotern für verschiedene Spezialaufgaben

28.99.3 Herstellung von Geräten für Schönheitssalons und Wellnesseinrichtungen

28.99.91 Herstellung von Startvorrichtungen für Flugzeuge am Boden und auf Flugzeugträgern sowie Zubehör

28.99.92 Herstellung von Karussells, Wippen, Schießständen und anderen Geräten und Ausrüstungen für das Schausteller-
gewerbe

28.99.93 Herstellung von Einrichtungen zum Auswuchten von Reifen und sonstigen Auswuchtgeräten

28.99.99 Herstellung von sonstigen Maschinen für Spezialaufgaben a.n.g. (einschließlich Teile und Zubehör)
Quellen: Ateco 2007, Gruppe 28; Übersetzungen, soweit verwendbar, aus WZ 2008 Bundesamt für Statistik und ÖNACE 2003 Statistik Austria.
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